
TLV-KADER-RICHTLINIEN 2026 (Stand 12.12.2025) 

Johannes Achleitner – TLV-Spitzensportreferent 
Olivia Raffelsberger – TLV-Nachwuchsreferentin 

Allgemeines 

Kadererstellung 

• Die Kadererstellung erfolgt durch den TLV. Auf Basis der Leistungen der abgelaufenen 
Freiluftsaison werden die vorläufigen Kader im Oktober / November vom Spitzensport- und 
vom Nachwuchsreferenten erstellt. 

• Die endgültigen Kader werden dann nach der Hallen- bzw. Cross-Saison Ende März / 
Anfang April nominiert. Hier werden (außer in begründeten Fällen wie z.B. Beendigung des 
Leistungssports) keine Abstufungen mehr vorgenommen. Aufstufungen sind aber aufgrund 

limitrelevanter Hallen-, Cross- oder anderer Leistungen, die mit Stichtag 31.3. erbracht worden 
sind, möglich. 

So werden z.B. für die Erstellung der TLV-Kader 2026 limitrelevante Leistungen von 2025 (Freiluft) 
und 2026 (Halle, Cross, andere Leistungen bis 31.3.2026) herangezogen. 

• Alle Limits bzw. anderen Kriterien (ÖM, ÖBL-Platzierungen) müssen jedes Jahr neu 
erbracht werden. 

Einstufung in die einzelnen Kader 

• Grundsätzlich werden Athlet:nnen immer (nur) in die entsprechenden Kader ihrer 
Altersklasse eingestuft. Ausnahmen bilden die Aufnahmen in den 

- A- oder B-Kader: Aufnahmen je nach Leistung für Athle:innen aller Altersklassen [vgl. 
Definition der allgemeinen Klasse] möglich und in den 

- U16-Kader: Aufnahmen je nach Leistung auch für U15-Athlet:innen möglich 

• Sind Einstufungen in mehrere Kader möglich (z.B. U20-Kader, U20-WM/Elite-Kader und A-Kader), 
so erfolgt die Zuordnung in den höchstdotierten und „hochwertigsten“ Kader. 

• Die Elite-Kader (Ausrichtung an Limits für internationale Großereignisse wie Olympische 
Spiele / WM / EM / U23-EM / U20-WM/-EM und U18-EM) sind den „normalen“ Kadern in Bezug auf 
Dotierung und sportliche Wertigkeit übergeordnet und beziehen sich auf das jeweils 

nächstfolgende int. Großereignis, d.h. der/die AthletIn muss im Jahr der Austragung (noch) in der 
entsprechenden Altersklasse startberechtigt sein. In Ausnahmefällen kann eine Kaderaufnahme 
auch ohne internationales Großereignis der entsprechenden Altersklasse (z.B. Berglauf, U23, U18) 

analog zu den ÖLV-Elite-Kadern und Hope-Kadern erfolgen. 

• Im Falle der Limiterbringung und Teilnahme („nur“ Mannschaftswertung in Cross-/ Berglauf / 
Team-EM / EC Mehrkampf reicht nicht) an einem int. Großereignis bei vorhergehender Nicht-
Aufnahme in den entsprechenden EM- oder WM-Kader wird die entsprechende Kaderförderung im 

Nachhinein ausgezahlt. 

Voraussetzungen 

• ÖM und TM bzw. andere „offizielle“ Einsätze für den TLV (Einsätze für eine Tiroler 
Auswahlmannschaft) haben oberste Priorität für alle TLV-Kader-Mitglieder und sind von den 

Vereinen vorrangig zu beschicken. Die Wahrnehmung dieser Starts bildet eine Grundlage für die 
Kader-Erstellung des jeweiligen Folgejahres und die Auszahlung der Kaderförderung. 
Diesbezügliche Grenzfälle werden im TLV-Vorstand einzeln behandelt. 

• Ausnahmen (zeitgleiche Starts bei anderen Wettkämpfen) sind nur in begründeten Fällen nach 
Ansuchen beim TLV (Präsident, Vizepräsident, Spitzensportreferent, Nachwuchsreferent) zulässig. 

Die Teilnahme an einem [hochwertigen] Wettkampf zur [realistischen] Limiterbringung 
für eine internationale Meisterschaft stellt beispielsweis eine derartige Ausnahme dar. 

• Ein allgemein sportliches Verhalten von Athlet:innen, deren Trainer:innen, BetreuerInnen 
und/oder Eltern ist Voraussetzung für die Auszahlung der Kaderförderung durch den TLV. 



• Eine gültige E-Mail-Adresse bzw. eine derartige Erreichbarkeit über den Verein ist außerdem 
für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen TLV und Verein bzw. AthletIn notwendig. 

• Alle in einen TLV-Kader aufgenommenen Athlet:innen verpflichten sich, zumindest einmal jährlich 
sportärztlich untersucht zu werden. 

Auszahlungsmodalitäten 

Generell erfolgt die Auszahlung der TLV-Kader-Förderung nur an den 

• im Jahr der Kaderzugehörigkeit aktuellen Verein des betreffenden Kader-Athleten / der 
betreffenden Kader-Athletin 

• nach vollständiger (d.h. über den gesamten Betrag der Kaderförderung) Beleg-Vorlage für 
die jeweiligen Kader-Athlet:innen beim TLV-Kassier Peter Frizzi 

• ab Mai 2026 und bis spätestens 30.11.2026. 

Es können nach den offiziellen Richtlinien (seit 2011) nur 

• Honorare, Entgelte, Aufwandsentschädigungen und Reiserechnungen für 
Trainer:innen sowie 

• Aufenthaltskosten und Fahrtkosten für Trainer:innen und Athlet:innen geltend 
gemacht werden!! 

Informationen 

• Die jeweils aktuellen TLV-Kader, TLV-Kader-Limits und die geltenden Kaderrichtlinien 
können unter www.tlv.at/Sport/Leistungszentrum abgerufen werden. 

• Außerdem werden o.a. Informationen (Kader/Richtlinien/Limits) nach der endgültigen 
Kadererstellung im März/April per E-Mail an alle betroffenen Vereine versendet, sofern beim TLV 
eine E-Mail-Adresse bekannt ist (oelv.athmin.at). Die Vereine sollten die entsprechenden Daten 

ihrer Athlet:innen deswegen auf jeden Fall laufend aktualisieren, um die Erreichbarkeit zu 
gewährleisten. 

Elite-Kader (Olympia-/WM-/EM-Kader)  

In einen TLV-Elitekader (Olympia-/WM-/EM-Kader) eingestuft werden Athlet:innen, die 

• ein TLV-Elitekader-Limit (Olympia-Kader-/WM-Kader-/EM-Kader-Limit) in der 
vergangenen Freiluft- bzw. Hallensaison erbracht haben, 

• vom ÖLV in den A-Kader, B-Kader (Einzelbewerb) einberufen wurden oder 

• auf Grund ihres Alters und ihrer Leistungsentwicklung berechtigte Chancen haben, die 
jeweiligen Limits für die nächstfolgenden olympischen Spiele, Weltmeisterschaften oder 
Europameisterschaften (in einem Einzelbewerb [Team-EM bzw. oder Berglauf- oder Crosslauf-

Team reicht nicht]) zu erbringen. 

Die Einschätzung der jeweiligen Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Spitzensportreferenten in 

Anlehnung an die von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

Landeskader 

Landeskader A 

Athlet:innen aller Altersklassen, die entweder  

• ein vom TLV-Spitzensportreferenten festgelegtes TLV-A-Kader-Limit erbringen konnten, 

• vom ÖLV in den AK-Hope-Kader (Einzelbewerb) einberufen wurden, 

• österreichische/r Staatsmeister:in (ÖM allgemeine Klasse) in einem Einzelbewerb wurden 
oder 

• die österreichische Bestenliste der allg. Klasse in einem Meisterschafts- und Einzelbewerb 
anführen. 

http://www.tlv.at/
http://www.tlv.at/


Landeskader B 

Athlet:innen aller Altersklassen, die entweder 

• ein vom TLV-Spitzensportreferenten festgelegtes TLV-B-Kader-Limit erbringen konnten, 

• MedaillengewinnerInnen bei österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖM allgemeine 
Klasse) in einem Einzelbewerb wurden oder 

• unter den Top 3 der österreichischen Bestenliste der allg. Klasse in einem 
Meisterschafts- und Einzelbewerb zu finden sind und außerdem Athlet:innen, die 

• A-Kader-Grenzfälle in jeder Hinsicht (z.B. Leistungsstagnation aufgrund von Verletzung, 
langjährige Kaderzugehörigkeit) darstellen oder 

• aus anderen Gründen (ÖM U23) eine Aufnahme in diesen Kader rechtfertigen. 

Die Einschätzung der jeweiligen Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Spitzensportreferenten in 
Anlehnung an die von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U23-Kader 

U23-Elite-Kader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U23-Klasse startberechtigte Athlet:innen oder Athlet:innen 
mit ähnlichem Leistungsniveau (z.B. Cross-/Berglauf), die entweder 

• ein TLV-U23-EM-Kader-Limit (TLV-U23-Elite-Kader) erbringen konnten oder 

• vom ÖLV in den U23-Elite- oder U23-Hope-Kader (Einzelbewerb) einberufen wurden. 

U23-Kader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U23-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• ein vom TLV-Spitzensportreferenten festgelegtes U23-Kaderlimit erbringen konnten oder 

• österreichische/r U23-Meister:in in einem Einzelbewerb wurden. 

Die Einschätzung der jeweiligen Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Spitzensportreferenten in 

Anlehnung an die von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U23-Hoffnungskader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U23-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• das vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegte Kaderlimit erbringen konnten oder 

• aus anderen Gründen (Medaille ÖM U23, Top 3 ÖBL U23, ÖM U20, Verletzung) eine Aufnahme 

in diesen Kader rechtfertigen. 

U20-Kader (Juniorenkader) 

U20-Elite-Kader 

Im Jahr der nächstfolgenden U20-EM oder U20-WM noch in der U20-Klasse startberechtigte 
Athlet:innen oder Athlet:innen mit ähnlichem Leistungsniveau (z.B. Cross-/Berglauf), die entweder 

• ein TLV-U20-EM-/WM-Kader-Limit (TLV-U20-Elite-Kader) erbringen konnten oder 

• vom ÖLV in den U20-Elite- oder U20-Hope-Kader (Einzelbewerb) einberufen wurden. 

Die Einschätzung der jeweiligen Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Spitzensportreferenten in 

Anlehnung an die von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U20-Kader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U20-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• ein vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegtes U20-Kaderlimit erbringen konnten oder 

• österreichische/r U20-Meister:in in einem Einzelbewerb wurden. 



Die Einschätzung der Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Nachwuchsreferenten in Anlehnung an die 

von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U20-Hoffnungskader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U20-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• das vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegte Kaderlimit erbringen konnten oder 

• aus anderen Gründen (Medaille ÖM U20, Top 3 ÖBL U20, ÖM U18, Verletzung) eine Aufnahme 

in diesen Kader rechtfertigen. 

U18-Kader (Jugendkader) 

U18-Elite-Kader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U18-Klasse startberechtigte Athlet:innen oder Athlet:innen 

mit ähnlichem Leistungsniveau (z.B. Cross-/Berglauf), die entweder 

• ein TLV-U18-EM-Kader-Limit (TLV-U18-Elite-Kader) erbringen konnten oder 

• vom ÖLV in den U18-Elite- oder U18-Hope-Kader (Einzelbewerb) einberufen wurden. 

Die Einschätzung der jeweiligen Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Spitzensportreferenten in 

Anlehnung an die von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U18-Kader 

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U18-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• ein vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegtes U18-Kaderlimit erbringen konnten oder 

• österreichische/r U18-Meister:in in einem Einzelbewerb wurden. 

Die Einschätzung der Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Nachwuchsreferenten in Anlehnung an die 

von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 

U18-Hoffnungskader  

Im Jahr der Kaderzugehörigkeit noch in der U18-Klasse startberechtigte Athlet:innen, die entweder 

• das vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegte Kaderlimit erbringen konnten oder 

• aus anderen Gründen (Medaille ÖM U18, Top 3 ÖBL U18, ÖM U16, Verletzung) eine Aufnahme 
in diesen Kader rechtfertigen. 

U16-/U15-Kader (Schülerkader) 

U16-Kader 
Athlet:innen, die sich im Jahr der Kaderzugehörigkeit im 2. Jahr der U16-Klasse befinden, 

U15-Kader 
Athlet:innen, die sich im Jahr der Kaderzugehörigkeit im 1. Jahr der U16-Klasse befinden oder jünger 
sind und entweder 

• das vom TLV-Nachwuchsreferenten festgelegte Kaderlimit erbringen konnten, 

• österreichische/r U16-Meister:in (U16-Klasse [der/die ÖM U14 wird in den U15-Kader 
aufgenommen]) in einem Einzelbewerb wurden oder 

• aus anderen Gründen eine Aufnahme in diesen Kader rechtfertigen. 

Die Einschätzung der Leistungsentwicklung obliegt dem TLV-Nachwuchsreferenten in Anlehnung an die 

von ihm ausgearbeiteten Kaderlimits und dem Fachbereich Sport. 


